
Wegfall 70 %-Regel
Die Einspeiseleistung von PV-Anlagen am Netzein-
speisepunkt musste bisher bei Anlagen bis 25 Kilowatt 
(Peak) (kWp) auf 70 % ihrer Nennleistung begrenzt wer-
den. Durch diese „Abregelung” soll eine lokale Über-
lastung des Stromnetzes verhindert werden. Umgesetzt 
wird die 70%-Regelung entweder durch eine direkte 
Leistungsbegrenzung des Wechselrichters oder durch 
Einsatz eines Energiemanagementsystems, welches die 
Einspeisung auf maximal 70 % begrenzt („dynamische 
Wirkleistungsbegrenzung“). 

Umgehen ließ sich die Leistungsbegrenzung nur über 
die Teilnahme am Einspeise-management durch den 
Netzbetreiber. Das erfordert aber die Anschaffung ei-
nes Funkrundsteuerempfängers (FRE) durch die Anla-
genbetreiber. Weil diese Investition aber nicht für alle 
PV-Anlagen lohnend ist, haben sich viele Betreiber für 
die Leistungsbegrenzung entschieden. Diese ist im Sep-

tember 2022 für Neuanlagen bis 25 kWp und ab 2023 
für Bestandsanlagen bis 7 kWp weggefallen. Für größe-
re Anlagen besteht weiterhin eine Pflicht zum Einspei-
semanagement. 

Betreiber einer Bestandsanlage bis 7 kWp können sich 
daher beim Netzbetreiber melden und einen Antrag 
zur Aufhebung der 70 %-Wirkleistungsbegrenzung 
stellen. Nach Prüfung durch den Netzbetreiber kann 
der Anlagenbetreiber die 70 % Begrenzung auf eigene 
Kosten entfernen lassen.

Den Antrag zur Aufhebung der 70 %-Wirkleistungsbe-
grenzung finden Sie auf der Internetseite unter www.
stadtwerke-erding.de im Bereich Netze / Stromnetz / 
Dezentrale Erzeugungsanlagen (EEG & KWKG) / Ein-
speisemanagement.
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Solarstrom 
für Ihr Zuhause.
Auf Wunsch mit Stromspeicher 
und Lademöglichkeit für Ihr 
Elektrofahrzeug.

PV + Speicher + Ökostrom
Alles aus einer Hand!
Telefon 08122 / 407 - 111

solar@stadtwerke-erding.de


